
Textliche Festsetzungen B 108-IX 
 

1. Art der baulichen Nutzung 

 In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO die ausnahmsweise 
zulässigen Nutzungen gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO nicht zulässig. 

2. Maß der baulichen Nutzung 

 Die Höhenbeschränkung der größten Firsthöhe FH beträgt im Allgemeinen Wohngebiet 9,0 m 
über der Oberkante der Fahrbahn des Wemkendorfer Wegs. Als Bezugspunkt gilt der 
Schnittpunkt der Mittelachse des neu einzumessenden Baugrundstückes mit der Mittelachse der 
Straßenverkehrsfläche. Die Firsthöhe wird definiert als die Höhenlage der oberen 
Dachbegrenzungslinie geneigter Dächer.  

 Die Traufhöhe, definiert als die Höhe der unteren waagerechten Begrenzung der Dachfläche, 
darf im Allgemeinen Wohngebiet WA höchstens 3,5 m betragen. Als Bezugspunkt gilt der 
Schnittpunkt der Mittelachse des neu einzumessenden Baugrundstückes mit der Mittelachse der 
Straßenverkehrsfläche. 

3. Abweichende Bauweise 

 In der abweichenden Bauweise sind Gebäude zulässig wie in der offenen Bauweise, jedoch mit 
einer Längenbegrenzung von 18 m für ein Einzelhaus und von 12 m für eine Doppelhaushälfte. 
Garagen gemäß § 12 BauNVO und Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind auf die 
Gebäudelängen nicht anzurechnen. 

4. Nicht überbaubare Grundstücksflächen 

In den an die öffentlichen Verkehrsflächen (Wemkendorfer Weg) angrenzenden nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen sind Garagen i. S. d. § 12 BauNVO und Nebenanlagen i. S. d. 
§ 14 BauNVO unzulässig. 

5. Oberkante Erdgeschossfußboden 

Die Oberkante des Erdgeschossfußbodens darf 60 cm über Niveau der Mittelachse der 
jeweiligen Erschließungsstraße nicht überschreiten. Als Bezugspunkt gilt der Schnittpunkt der 
Mittelachse des neu einzumessenden Baugrundstückes mit der Mittelachse der 
Straßenverkehrsfläche. 

6. Beschränkung der Anzahl der Wohneinheiten 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB sind je Wohngebäude maximal zwei Wohneinheiten zulässig. 

7. Flächen für Bepflanzungen und für Gehölzerhalt 

 Innerhalb der gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB festgesetzten Standorte mit Erhaltungsgebot für 
Einzelbäume und innerhalb der Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern sind der Graben 
und die vorhandenen Gehölze dauerhaft zu erhalten. Abgänge sind nachzupflanzen. 

 

   Baumarten für Nachpflanzungen 
 Hainbuche 

Rotbuche 
Stieleiche 

Carpinus betulus  
Fagus sylvatica  
Quercus robur 

 
 



 

Örtliche Bauvorschriften B 108-IX 
1. Dachform 

 Als Dachformen der Hauptgebäude sind nur Sattel-, Zelt-, Walm- oder Krüppelwalmdächer 
zulässig. Die Dachneigungswinkel müssen mindestens 28° und höchstens 47° betragen. 
Ausnahmsweise können auch Flachdächer oder flachgeneigte Dächer zugelassen werden. 

2. Einfriedungen 

 Als Einfriedungen zu den öffentlichen Verkehrsflächen sind nur Heckenpflanzungen aus 
Laubgehölzen (Feld-Ahorn, Buchsbaum, Hainbuche, Weißdorn, Rotbuche, Liguster) oder Zäune 
in Kombination mit Schnitthecken zulässig. 

3. Überdachte Stellplätze 

 Die äußeren vertikalen Bauteile von überdachten Stellplätzen sind mit Rankgewächsen zu 
begrünen. 

 

 

 

Hinweise B 108-IX 
 

Denkmalschutz 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können 
u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige 
Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, 
sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und 
müssen dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege – Stützpunkt Oldenburg, Ofener 
Straße 15, 26121 Oldenburg (Tel. 0441/799-2120),  – oder der unteren Denkmalschutzbehörde des 
Landkreises unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder 
der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf 
von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, 
wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet. 

Altablagerungen 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen oder Altstandorte 
zutage treten, so ist unverzüglich die untere Abfallbehörde (Landkreis Ammerland) zu 
benachrichtigen. 

Wasserschutzzone III A  

Das Plangebiet liegt in der Schutzzone IIIA des Wasserwerks Nethen. Die Nutzung von 
Erdwärmesonden sowie die Installation von Heizungsanlagen nach dem Wärmepumpenverfahren, die 
den Einbau von Erdsonden, Bodenkollektoren oder Brunnen erfordern, sind in der Schutzzone III A 
des Wasserschutzgebietes für das Wasserwerk Nethen verboten. 

 

 
 
 


